
Gesetze

(2) Dazu haben die Räte insbesondere
a) in Zusammenarbeit mit den ständigen Kommissionen die 

Tagungen der Volksvertretung vorzubereiten;
b) die Abgeordneten sowie die ständigen und die zeitweiligen 

Kommissionen bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen und ihre Unterstützung durch die Fachorgane 
zu gewährleisten;

c) die einheitliche Leitung ihrer Fachorgane und der ihnen 
unterstellten Betriebe und Einrichtungen zu gewährleisten;

d) unter Beachtung der Verantwortlichkeit der unteren Räte 
diese bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu unter
stützen;

e) den Entwurf des Volkswirtschaftsplanes und des Haus
haltsplanes auszuarbeiten und der Volksvertretung zur 
Beschlußfassung vorzulegen.

§33
(1) Die Räte haben bei der Durchführung ihrer Aufgaben eng 

mit der Bevölkerung zusammen zu arbeiten. Sie sind verpflichtet, 
die Erfahrungen, Anregungen und Kritiken der Bevölkerung zu 
beachten und für die Verbesserung ihrer Arbeit auszuwerten.

(2) Die Räte sind verpflichtet, die ständige Zusammenarbeit 
ihrer Fachorgane mit der Bevölkerung zu gewährleisten.

(3) Die Räte der Stadtkreise, Stadtbezirke, Städte und Ge
meinden sind verpflichtet, die Haus- und Straßenvertrauensleute 
zur ständigen Mitwirkung bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
heranzuziehen.

(4) Die Räte sind verpflichtet, über die Durchführung ihrer 
Aufgaben vor der Bevölkerung zu berichten.

§34
(1) Die Räte haben das Recht,
a) Mitgliedern des Rates die Leitung bestimmter Aufgaben

gebiete des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Aufbaus zu übertragen;

b) im Rahmen der vom Ministerrat beschlossenen Struktur- 
und Stellenplangrundsätze Fachorgane (Abteilungen, selb
ständige Referate, Sachgebiete, Kommissionen, Komitees) 
zu bilden;

c) die Leiter der Fachorgane zu berufen und abzuberufen;
d) von den unteren Räten über die Durchführung ihrer Auf

gaben Bericht zu verlangen;
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